


Herzlich
Willkommen

Kursziel

Sie kennen die wichtigsten Eckpunkte der 
Personalversordnung und den Umgang mit 
PerDaTo und Cleartime.



Vorstellung
Gesetzliche Grundlagen Personal
Anstellungsinstanz
Verfügung
Einreihung Mitarbeitende
Vom BFG zum MAG
Mitarbeiter auf Homepage / Datenschutz
PerDaTo
Zeiterfassung allgemein
Zeiterfassung Cleartime
Natürlich gibt es dazwischen eine Pause.... J



Vorstellung der Teilnehmenden



Heinrich Brändli
Regionaler Kirchgemeindeschreiber Dietikon, Schlieren, Weiningen
Fachberater KG+
Diverse weitere Mandate bei Kirchgemeinden und Firmen
Kirchenpflege Kloten
Vorstand Kantonal Zürcher Eishockeyverband
Verwaltungsrat Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG
Ehem. Gemeinderat und Gemeinderatspräsident in Kloten
Synodale

25.11.1962
2 Kinder, verheiratet, wohnhaft in Kloten

Betriebsdisponent SBB
Kader- und Führungsschule KV Zürich
Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft
Master of Business Administration
CAS politische Kommunikation
CAS digitale Kommunikation

Vorstellung Kursleitung



Was bewegt Euch im Bereich Personal



Gesetzliche Grundlagen Personal



Gesetzliche Grundlagen Personal / Vorbemerkung



Öffentliches Recht
Staatsrecht
Steuerrecht

Privatrecht

Strafrecht

Gesetzliche Grundlagen Personal



Öffentliches Recht
Staatsrecht

• Bund
• Kantone
• Gemeinden

• Politische Gemeinden
• Schulgemeinden
• Schulgemeinden
• Kirchgemeinden (Art. 130 Kantonsverfassung, Kirchengesetz § 1, 2)

Steuerrecht

Privatrecht
Sachenrecht
Obligationenrecht
Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
Urheberrecht

Strafrecht

Die Kirche, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft



Gesetzliche Grundlagen Personal



Wo findet man Gesetze?



Gesetzliche Grundlagen Personal

Personalabteilung 
Landeskirche:



Anstellungsinstanz

Wer stellt uns eigentlich an? Wer ist Vertragspartner im Arbeitsverhältnis?



Anstellungsinstanz



Verfügung versus Anstellung nach OR



Verfügung reformierte
kirche dietikon

Verfügung für: Alfred Muster

Verfügung Nr.: 1 /2023 Beschluss: 

Arbeitgeberin Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dietikon
Handlungsfeld 02.05.1994
Bereich/Ressort Anstellung/Änderung per 01.01.23
Funktion nach Einreihungsplan Kostenstelle
Anstellung als Jugenbeauftragter Wirkungsort Dietikon
Beschäftigungsgrad (BG) 100.00%

Name: Alfred
Strasse  
Geburtsdatum: 21.10.69 Mustertown
Sozialversicherungsnummer: ledig 

versichert: Ja

versichert: Ja

versichert: Ja

versichert: Ja

Einstufung: 106’401.00CHF                      
8’184.70CHF                           

Bei einer Anstellung im Stundenlohn werden die Ferien- und Feiertage mit einem Lohnzuschlag abgegolten.
42.00

Begründung/Bemerkung:

Weitere Bemerkungen:

Rechtsmittelbelehrung:

Mitteilung je nach 
Verfügung an:

Beilagen: - Personalverordnung PVO

Dietikon, 5. November 2023

Zivilstand / Datum Änderung:

Hansjörg Gloor
Präsident Kirchenpflege

Heinrich Brändli
Kirchgemeindeschreiber

Jahreslohn brutto gem. BG:

Prämienaufteilung AG/AN 
gemäss separatem Reglement

11

Der Aufgabenbereich richtet sich nach den besonderen Erfordernissen der erwähnten Funktion und wird in einer separaten, von der 
Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter und der vorgesetzten Stelle unterzeichneten Stellenbeschreibung festgehalten.  Für alle in dieser Verfügung nicht 
besonders geregelten Fragen gelten die Kirchenordnung, die Personalverordnung und die Vollzugsverordnung zur Personalverordnung der 
Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. 
Der Lohn wird nach den Vorgaben der landeskirchlichen Personalverordnung und des zugehörigen Einreihungsplans festgesetzt. Bei einem 
bestehenden Arbeitsverhältnis tritt diese Verfügung an die Stelle des bisherigen Anstellungsvertrages. 

befristet bis:

Krankentaggeld:

BVK

Eine Begründung dieser Verfügung kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung schriftlich bei der verfügenden Instanz (Kirchenpflege) verlangt werden. 
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheides zu laufen.

Fikt. Eintrittsdatum

im Monatslohn

Auszahlung mtl. brutto:

Gesetzlicher Ferienanspruch: Wochenarbeitszeit in Std.:5 Wochen

Jugendarbeit
Sozialdiakon/in HF

756.6263.3450.89

Muster

Pensionskasse:

Helvetia

AXA Winterthur

AXA Winterthur

01.01.23

Nichtberufsunfall:

Unfall Ergänzung:

Stufe: 25

Durch das Inkrafttreten dieser Verfügung wird eine allfällig bestehende Verfügung oder ein Arbeitsvertrag ersetzt.

Vorname:
PLZ/Ort:
Bürgerort:

- Vollzugsverordnung zur Personalverordnung VVO
(Diese Beilagen können unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden:
https://www.zhref.ch/intern/personaldienst/downloads)

Anteilmässig AN/AG=0%/100%

Anteilmässig AN/AG=50%/50%

Anteilmässig AN/AG=50%/50%

- Pensionskasse
- Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer
- Ablage in den Personalakten

Verfügung ab:
Klasse:



Verfügung

Ohne Stellenbeschrieb keine 
Verfügung



Einreihung von Mitarbeitenden

Am Anfang steht die Funktionsbeschreibung.... 

... allerdings sind nicht alle Funktionen dort beschrieben



Einreihung von Mitarbeitenden



Einreihung von Mitarbeitenden



Einreihung von Mitarbeitenden



Einreihung von Mitarbeitenden



Einreihung von Mitarbeitenden

Lohnklassen   ->   21

Stufen   ->   36

§61 PVO



Einreihung von Mitarbeitenden

Anfangslohn  à  Anlaufstufe

PVO





Mitarbeiterbeurteilung



Mitarbeiterbeurteilung Ungenügend    genügend    gut    sehr gut



Mitarbeiterbeurteilung



Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)



Mitarbeitende auf Homepage



PerDaTo

Link

../../Software/2023_PerDaTo_Dietikon_4.0_VPK_Kurs.xlsm


Arbeitszeit ganz allgemein



Arbeitszeit ganz allgemein

Überstunden



Arbeitszeit ganz allgemein

Dienstjahre



Arbeitszeit ganz allgemein

Dienstjahre und DAG



Arbeitszeit ganz allgemein



Cleartime



Cleartime

Link

../../Users/heinrichbrandli/Desktop/2023_Cleartime_VPK_50Stunden%20v17.xlsm


Themen welche im Bereich Personal behandelt werden sollten...



Danke für Ihre Teilnahme


